
 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen 

in der Stadt Jüchen  
vom 25.06.2024 

 
 
Aufgrund § 6 Abs. 4 Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – 
LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.2006 S.516), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172), in Kraft getreten am 30. März 2018, so-
wie der §§ 25 ff des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungs-
behördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV.NRW. 
S.528), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), in 
Kraft getreten am 01. Juli 2021, wird von der Stadt Jüchen als örtliche Ordnungsbehörde durch 
Beschluss des Rates der Stadt Jüchen vom 24.06.2024 verordnet: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Verordnung gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen im Ortsteil Jüchen für folgende Berei-
che: 
 

• Odenkirchener Straße 1 – 26 
• Markt 1 – 38 
• In den Weiden 1a – 1b 
• Polostraße 1 

 
§ 2 

Zeitraum 
 
Verkaufsstellen des in § 1 genannten Bereichen dürfen  
 
am Sonntag, den 08.09.2024, 
 
in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein. 
 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)   Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb des im  
       § 1 genannten Ortsteiles oder außerhalb der im § 2 zugelassenen Geschäftszeiten offen 
       hält. 
 
(2)   Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 des Ladenöffnungs- 
       gesetzes mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
Jüchen, den 25.06.2024 
Stadt Jüchen 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Harald Zillikens 
Bürgermeister 



 

 

 


